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Note: Datum: 
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Master of Laws 

 

 

 

1500 Bauen und Planen in der Kommune 

 

 
 

Hinweise für die Bearbeitung:  

 

 Füllen Sie zunächst den Kopf des Deckblattes und der Lösungsbögen aus! 

 Überprüfen Sie sodann die Vollständigkeit der Klausurunterlagen.  

Der Sachverhalt umfasst 4 Seiten. 

 Es darf nur das gestellte Papier benutzt werden (20 Blatt und 5 Blatt Konzeptpapier). 

 Verwenden Sie für die Vorarbeiten bitte nur die beigehefteten Konzeptbögen. 

 Die Bearbeitungsdauer beträgt 120 Minuten. 

 Als Hilfsmittel sind lediglich Gesetzestexte zugelassen. Diese Texte dürfen farblich mar-

kiert sein bzw. Unterstreichungen enthalten, aber nicht mit handschriftlichen Randbe-

merkungen versehen sein.  

 Unterschreiben Sie die Klausur nach Fertigstellung auf der letzten beschriebenen Seite.  

 Am Ende der Klausur müssen bis auf die Konzeptbögen sämtliche ausgeteilten Blätter 

zurückgegeben werden. 

 

 

 

 

Insgesamt können Sie 100 Punkte erreichen. Diese gliedern sich auf die im Anschluss gestellten 

drei Aufgaben wie folgt auf (bitte zur eigenen Zeiteinteilung beachten): 

  

 

 

 

  

  

Mit 50 Punkten haben Sie die Klausur bestanden. 

 

 

 

 

Über das Klausurergebnis erhalten Sie eine Mitteilung. 

Die Klausur bleibt an der FernUniversität. 

 

Aufgabe 1: 50  Punkte 
Aufgabe 2: 50  Punkte 
  



 
 

Aufgabe 1 (50 Punkte): 

Der Stadtrat der großen Kreisstadt K befürchtet, dass der fortgesetzte Einsatz der Bundeswehr 

in Afghanistan den Weltfrieden und überdies in K das friedliche Zusammenleben mit der isla-

mischen Minderheit gefährdet. Deshalb fasst er beinahe einstimmig einen Beschluss, in dem 

die Bundesregierung aufgefordert wird, die Bundeswehr-Truppen unverzüglich aus Afghanis-

tan abzuziehen. Das zuständige Regierungspräsidium beanstandet den Beschluss und verlangt 

von der Gemeinde, diesen innerhalb einer angemessenen Frist aufzuheben. Nach nochmaliger 

Beratung bekräftigt der Stadtrat seinen Beschluss. Danach hebt das Regierungspräsidium den 

Beschluss auf. Hiergegen erhebt die Stadt Klage.  

Mit Aussicht auf Erfolg? 

Bearbeitervermerke:  

- Im Rahmen der Zulässigkeit sind nur die statthafte Antragsart und die Klagebefugnis zu erör-

tern. 

- Die formelle Rechtmäßigkeit der Aufhebung des Beschlusses durch das Regierungspräsidium 

ist zu unterstellen. 

Aufgabe 2 (50 Punkte): 

Die Fraktion F (der beinahe ein Drittel aller Ratsmitglieder angehören) stellt frist- und formge-

recht den Antrag, auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung der Stadt X einen Beschluss 

i.S.d. Grundfalles zu setzten. Die Bürgermeisterin lehnt dies mit der Begründung ab, schon die 

Beratung und erst recht ein bejahender Beschluss seien rechtswidrig. Die Fraktion F möchte 

noch vor der nächsten Ratssitzung die Bürgermeisterin gerichtlich verpflichten lassen, den Be-

schlussantrag auf die Tagesordnung zu setzen.  

Die Fraktion F erwägt einstweiligen bzw. vorläufigen Rechtsschutz und bittet Sie um Prüfung 

der Erfolgsaussichten. 

 

 

  



 
 

Auszug aus der Gemeindeordnung 

§ 2 Wirkungskreis 

(1) Die Gemeinden verwalten in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben allein und unter eigener 

Verantwortung, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen. 

(2) Die Gemeinden können durch Gesetz zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflich-

tet werden (Pflichtaufgaben). Werden neue Pflichtaufgaben auferlegt, sind dabei Bestimmungen 

über die Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Ge-

meinden, ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen. 

(3) Pflichtaufgaben können den Gemeinden zur Erfüllung nach Weisung auferlegt werden (Wei-

sungsaufgaben); das Gesetz bestimmt den Umfang des Weisungsrechts. 

(4) In die Rechte der Gemeinden kann nur durch Gesetz eingegriffen werden. Verordnungen zur 

Durchführung solcher Gesetze bedürfen, sofern sie nicht von der Landesregierung oder dem In-

nenministerium erlassen werden, der Zustimmung des Innenministeriums. 

§ 24 Rechtsstellung und Aufgaben 

(1) Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Er legt die 

Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der 

Gemeinde, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Gemeinderat 

bestimmte Angelegenheiten überträgt. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Be-

schlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseiti-

gung durch den Bürgermeister. […] 

§ 34 Einberufung der Sitzungen, Teilnahmepflicht 

(1) Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat schriftlich oder elektronisch mit angemessener Frist 

ein und teilt rechtzeitig die Verhandlungsgegenstände mit; dabei sind die für die Verhandlung er-

forderlichen Unterlagen beizufügen, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen 

Einzelner entgegenstehen. Der Gemeinderat ist einzuberufen, wenn es die Geschäftslage erfordert; 

er soll jedoch mindestens einmal im Monat einberufen werden. Der Gemeinderat ist unverzüglich 

einzuberufen, wenn es ein Viertel der Gemeinderäte unter Angabe des Verhandlungsgegenstands 

beantragt. Auf Antrag eines Viertels der Gemeinderäte ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Ta-

gesordnung spätestens der übernächsten Sitzung des Gemeinderats zu setzen. Die Verhandlungs-

gegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderats gehören. Sätze 3 und 4 gelten nicht, 

wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Monate 

bereits behandelt hat. Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen sind rechtzeitig orts-

üblich bekannt zu geben. […] 

§ 42 Rechtsstellung des Bürgermeisters 

(1) Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er 

vertritt die Gemeinde. […] 

§ 43 Stellung im Gemeinderat 

(1) Der Bürgermeister bereitet die Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse vor und voll-



 
 

zieht die Beschlüsse. 

(2) Der Bürgermeister muss Beschlüssen des Gemeinderats widersprechen, wenn er der Auffassung 

ist, dass sie gesetzwidrig sind; er kann widersprechen, wenn er der Auffassung ist, dass sie für die 

Gemeinde nachteilig sind. Der Widerspruch muss unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer 

Woche nach Beschlussfassung gegenüber den Gemeinderäten ausgesprochen werden. Der Wider-

spruch hat aufschiebende Wirkung. Gleichzeitig ist unter Angabe der Widerspruchsgründe eine 

Sitzung einzuberufen, in der erneut über die Angelegenheit zu beschließen ist; diese Sitzung hat 

spätestens drei Wochen nach der ersten Sitzung stattzufinden. Ist nach Ansicht des Bürgermeisters 

auch der neue Beschluss gesetzwidrig, muss er ihm erneut widersprechen und unverzüglich die 

Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbeiführen. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Beschlüsse, die durch beschließende Ausschüsse gefasst werden. 

In diesen Fällen hat der Gemeinderat auf den Widerspruch zu entscheiden. […] 

§ 118 Wesen und Inhalt der Aufsicht 

(1) Die Aufsicht in weisungsfreien Angelegenheiten beschränkt sich darauf, die Gesetzmäßigkeit der 

Verwaltung sicherzustellen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist (Rechtsaufsicht). 

(2) Die Aufsicht über die Erfüllung von Weisungsaufgaben bestimmt sich nach den hierüber erlasse-

nen Gesetzen (Fachaufsicht). 

(3) Die Aufsicht ist so auszuüben, dass die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der 

Gemeinde nicht beeinträchtigt werden. 

§ 119 Rechtsaufsichtsbehörden 

Rechtsaufsichtsbehörde ist das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde, für Stadtkreise und 

Große Kreisstädte das Regierungspräsidium. Obere Rechtsaufsichtsbehörde ist für alle Gemeinden 

das Regierungspräsidium. Oberste Rechtsaufsichtsbehörde ist das Innenministerium. 

§ 121 Beanstandungsrecht 

(1) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Beschlüsse und Anordnungen der Gemeinde, die das Gesetz 

verletzen, beanstanden und verlangen, dass sie von der Gemeinde binnen einer angemessenen 

Frist aufgehoben werden. Sie kann ferner verlangen, dass Maßnahmen, die auf Grund derartiger 

Beschlüsse oder Anordnungen getroffen wurden, rückgängig gemacht werden. Die Beanstandung 

hat aufschiebende Wirkung. 

(2) Ein Beschluss der Gemeinde, der nach gesetzlicher Vorschrift der Rechtsaufsichtsbehörde vorzu-

legen ist, darf erst vollzogen werden, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestä-

tigt oder den Beschluss nicht innerhalb eines Monats beanstandet hat. 

§ 123 Ersatzvornahme 

Kommt die Gemeinde einer Anordnung der Rechtsaufsichtsbehörde nach §§ 120 bis 122 nicht in-

nerhalb der bestimmten Frist nach, kann die Rechtsaufsichtsbehörde die Anordnung an Stelle und 

auf Kosten der Gemeinde selbst durchführen oder die Durchführung einem Dritten übertragen. 

§ 125 Rechtsschutz in Angelegenheiten der Rechtsaufsicht 



 
 

Gegen Verfügungen auf dem Gebiet der Rechtsaufsicht kann die Gemeinde nach Maßgabe des 8. 

Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage erheben. 

 

Auszug aus der Landesverfassung 

Artikel 71 

(1) Das Land gewährleistet den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den Zweckverbänden 

das Recht der Selbstverwaltung. Sie verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter 

eigener Verantwortung. Das Gleiche gilt für sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften und An-

stalten in den durch Gesetz gezogenen Grenzen. 

(2) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet die Träger der öffentlichen Aufgaben, soweit nicht be-

stimmte Aufgaben im öffentlichen Interesse durch Gesetz anderen Stellen übertragen sind. Die 

Gemeindeverbände haben innerhalb ihrer Zuständigkeit die gleiche Stellung. […] 
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